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Angelsportverein Beckingen e.V.  
 
 

 
 
 
 
 

Satzung  
 

Februar 2015 
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§  1 
Name; Sitz  

 
1. Der Verein führt den Namen „Angelsportverein Beckingen e.V.“ 
 
2. Der Verein hat seinen Sitz in 66701 Beckingen 
 
3. Der Verein ist in das Vereinsregister des zuständigen Amtsgerichtes 

eingetragen (Reg. Nr.: VR646) 
 

 
§ 2 

Zweck 
 

1. Der Verein will seinen Mitgliedern die Gelegenheit zum Fischfang bieten. Er 
bezweckt die Pflege und Vertiefung des Angelsports und die Hege und Pflege 
des Fischbestandes in den von ihm bewirtschafteten Gewässern. Den 
Mitgliedern soll Gelegenheit zur Zusammenkunft zum Austausch ihrer 
Erfahrungen, Erlebnisse und Beobachtungen bei der Ausübung ihres Sportes 
gegeben werden. 

 
2. Der Verein folgt keinem wirtschaftlichen Zweck. 

 
3. Mitglieder 

 
a) Die Mitgliedschaft kann von jedem unbescholtenen Anhänger des 

Angelsports, der das 18. Lebensjahr vollendet hat, erworben werden. 
Die Anmeldung zum Verein muss beim Vorstand schriftlich erfolgen. 
Über die Aufnahme neuer Mitglieder entscheidet der Vorstand. Ab dem 
08. Lebensjahr bis zum 18. Lebensjahr ist eine vorläufige Aufnahme in 
die Jugendgruppe möglich. Der Antrag ist ebenfalls schriftlich an den 
Vorstand zu richten. Über die Vollmitgliedschaft wird nach Vollendung 
des 18. Lebensjahres durch den Vorstand entschieden. 

 
b) Ziel des Vereins ist es, Jugendliche an den Angelsport heranzuführen 

und eine gezielte Jugendarbeit zu betreiben. 
 

c) Ehrenmitglied kann nur werden, wer sich in hervorragender Weise um 
den Verein und/oder den Angelsport im Allgemeinen verdient gemacht 
hat. Ein auf der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft ausgerichteter 
Antrag gilt als genehmigt, wenn er die Zustimmung von mindestens 
zwei Drittel der anwesenden Mitglieder in der Mitgliederversammlung 
findet. Ein Ehrenmitglied ist von den Vereinsbeiträgen, 
Erlaubnisgebühren und sonstigen Beiträgen aller Art, die den 
Angelsportverein Beckingen e.V. betreffen befreit und genießt die 
Rechte des Vereinsmitgliedes.      
          
          
          
          



Seite 3 von 7 

 

d) Fördermitglieder unterstützen die Interessen des Vereins durch ihren 
Jahresbeitrag, sowie durch tatkräftige und ideelle Unterstützung. 
Fördernde Mitglieder haben ein Recht auf Information über das 
Vereinsgeschehen und die Teilnahme an Versammlungen und 
Festlichkeiten. Sie haben jedoch kein Angelrecht an den 
Vereinsgewässern und kein Stimmrecht auf Vereinsversammlungen. 
Fördermitglieder sind von den Pflichtarbeitsstunden befreit. 
 

e) Ehrungen von Mitgliedern 
 

Ehrungen erfolgen laut Mitgliederliste durch den Vorstand. 
Zugehörigkeiten zum Verein 
1.) 25 Jahre 
2.) 40 Jahre 
3.) 50 Jahre 

 
4. Austritt 
  

a) Der freiwillige Austritt eines Mitgliedes aus dem Verein ist dem 
Vorstand mindestens 4 Wochen vor Ende des laufenden 
Kalenderjahres schriftlich mitzuteilen. Danach erlöschen alle Rechte 
des Mitgliedes am Verein. 

 
b) Die Mitgliedschaft ist weder übertragbar noch erblich. Die Ausübung 

der Mitgliedschaftsrechte kann nicht an eine andere Person übertragen 
werden. 
 

c) Der Austritt wird erst wirksam, wenn sämtliche offene Forderungen 
(gem. § 3 der Satzung), die der Verein an das austretende Mitglied hat, 
von dem Mitglied geleistet worden sind. Der Verein behält sich vor 
etwaige offene Forderungen einzufordern. 
 

 
 

5. Ausschluss eines Mitgliedes 
 

Der Ausschluss eines Mitgliedes durch den Verein wird durch den Vorstand 
mit einfacher Stimmenmehrheit beschlossen und dem betreffenden Mitglied 
schriftlich mitgeteilt, wenn: 

 
a) das Mitglied trotz Fristsetzung länger als drei (3) Monate mit seiner 

fälligen Beitragszahlung im Rückstand ist, ohne dass eine soziale 
Notlage vorliegt. (Bei sozialer Notlage kann der Vorstand die 
Beitragszahlung Stunden oder sogar Aufheben) 

 
b) Verweigerung der Beitragszahlung vorliegt 

 
c) Das Mitglied seine Mitgliedschaft missbraucht, das Ansehen und die 

Interessen des Vereins schädigt, die vom Sportangler zu beachtenden 
Regeln verletzt und gegen die Anordnungen und Weisungen des 
Vorstandes und Beschlüsse der Mitgliederversammlung verstößt. 
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d) Um die Interessen und das Ansehen des Angelsportvereines nach 

außen zu wahren sollten Entscheidungen des Vorstandes in der 
Öffentlich gegenüber Nichtmitgliedern vertreten werden. Mitglieder des 
Angelsportvereines sollten es hierbei unterlassen, den Vorstand 
öffentlich anzugreifen und zu beleidigen. Bei Zuwiderhandlungen wird 
gegen das Mitglied eine Verwarnung ausgesprochen. Das Mitglied hat 
die Möglichkeit sich innerhalb einer Frist von fünf (5) Werktagen 
öffentlich für die gemachten Aussagen zu entschuldigen, um somit das 
Ausschlussverfahren zu umgehen. Bei wiederholten Angriffen und 
Beleidigungen gegen den Vorstand wird ein Ausschlussverfahren 
gegen das Mitglied eingeleitet. 

 
e) Um den Frieden an den Vereinsgewässern aufrecht zu erhalten behält 

sich der Vorstand das Recht vor, bei tätlichen Übergriffen zwischen 
Mitgliedern ein Ausschlussverfahren anzustreben. Hierzu werden die 
betreffenden Mitglieder von Vorstand gehört. Der Vorstand entscheidet 
nach Anhörung beider Mitglieder und eventueller Zeugen, gegen 
welches Mitglied ein Ausschlussverfahren anzustreben ist. 

 
Der Ausschluss ist dem betreffenden Mitglied schriftlich unter Angabe von 
Gründen mitzuteilen. Dem ausgeschlossenen Mitglied steht innerhalb einer 
Frist von vierzehn (14) Tagen nach Zustellung des Ausschluss – Schreibens 
das Recht des Einspruches zu. Dieser Einspruch muss in schriftlicher Form an 
den Vorstand gerichtet werden. Über den Einspruch und eine evtl. Aussetzung 
des Ausschlusses entscheidet die nächste ordentliche 
Mitgliederversammlung.   

 
 
 

§ 3 
Beiträge 

 
Jahresbeiträge, Aufnahmegebühren und die sonstigen Beteiligungen werden 
alljährlich in der Mitgliederversammlung von den anwesenden Mitgliedern mit 
einfacher Stimmenmehrheit beschlossen. Auch die Fälligkeit der sonstigen 
Beteiligungen bestimmt die Versammlung mit einfacher Stimmenmehrheit. Der 
festgesetzte Beitrag wird im Voraus erhoben oder über Bankeinzugsverfahren 
geregelt. Die Beiträge für das laufende Kalenderjahr und sonstige 
Beteiligungen aus dem vorangegangen Jahr sind bis spätestens 31.03. eines 
jeden Kalenderjahres zu entrichten. 
 
 

§ 4 
Rechte und Pflichten der Mitglieder 

 
a.) Jedes Mitglied hat das Recht, den Angelsport in den vom 
 Angelsportverein Beckingen e.V. gepachteten Gewässern als Inhaber 
 eines Erlaubnisscheines vorschriftsmäßig auszuüben. Zur Pflicht wird 
 jedem Vereinsmitglied gemacht, die Fischerei waidgerecht auszuüben 
 und sich an allen Vereinsveranstaltungen und –Versammlungen zu 
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 beteiligen. Insbesondere obliegt es den Mitgliedern, die 
 Vereinsinteressen zu wahren und bei der Behebung von Schäden in 
 und an den Gewässern den Verein tatkräftig zu unterstützen. 
 
b.) Pflichtarbeitsstunden: 
 Jedes Mitglied im Alter von 18 bis einschließlich 60 Jahre hat in jedem 
 Kalenderjahr eine festgelegte Anzahl von Pflichtarbeitsstunden  zu 
 leisten. 
 Jugendliche, Ehrenmitglieder, Fördermitglieder und Behinderte mit 
 einem  Behindertengrad von mind. 50% sind von den 
 Pflichtarbeitsstunden  befreit. 
 Die Anzahl der Pflichtarbeitsstunden wird vom Vorstand festgesetzt. 
 Mitglieder, welche die Pflichtarbeitsstunden nicht leisten können oder 
 nicht leisten wollen, müssen anstatt dessen einen festgesetzten 
 Ausgleichsbeitrag in  die  Vereinskasse leisten.                              
 Die Höhe des Ausgleichsbeitrages wird jährlich von der Mitglieder- 
 versammlung festgesetzt und mit einfacher Stimmenmehrheit 
 beschlossen. 
 
 
 

§ 5 
Verwaltung des Vereins 

 
Organe des Vereins sind: 
 

a) Der Vorstand 
Er setzt sich aus dem geschäftsführenden und dem erweiterten 
Vorstand zusammen 
 

b) Die Mitgliederversammlung 
 

Der Geschäftführende Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: 
 

1.) erster Vorsitzender 
2.) Schriftführer 
3.) Kassenwart 
 

Der erweiterte Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: 
 

1.) zweiter Vorsitzender 
2.) Jugendwart 
3.) stellvertretender Schriftführer 
4.) stellvertretender Kassenwart 
5.) erster Beisitzer 
6.) zweiter Beisitzer 
7.) Gerätewart        
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Aufgaben des geschäftsführenden Vorstandes 
Die Vereinsgeschäfte werden vom geschäftsführenden Vorstand ehrenamtlich 
geführt. Der erste Vorsitzende, der Schriftführer und der Kassenwart sind 
Vorstand im Sinne von § 26 BGB. Jeder ist auch allein Vertretungsberechtigt. 

 
Aufgaben des erweiterten Vorstandes 
Der erweiterte Vorstand erledigt die von seiner Funktion her gestellten 
Aufgaben. 
 

 
 
 

§ 6 
Versammlung 

 
Mitgliederversammlung  
Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins. Ihre 
Beschlüsse sind für die Mitglieder bindend. Sie hat das Recht, gefasste 
Beschlüsse wieder aufzuheben. 
Eine ordentliche Mitgliederversammlung findet mindestens einmal im Jahr 
statt. Die Mitgliederversammlung sowie eine außerordentliche Versammlung 
wird durch den Vorstand acht Tage vor Beginn unter Mitteilung der 
Tagesordnung durch Veröffentlichung im „Amtlichen Bekanntmachungsblatt 
der Gemeinde Beckingen“ einberufen. 
 
Zu Beginn des Geschäftsjahres ist eine Mitgliederversammlung 
durchzuführen, Gegenstand der Tagesordnung ist mindestens: 
 

1.) die Entgegennahme des Jahresberichtes 
2.) den Kassenbericht 
3.) die Entlastung des Kassenwartes und des Vorstandes 
4.) die Festsetzung der Mitgliederbeiträge 

 
Über alle ordentlichen Mitgliederversammlungen und außerordentlichen 
Versammlungen, vor allem über die darin gefassten Beschlüsse, ist durch den 
Schriftführer ein Protokoll zu führen und durch den ersten Vorsitzenden und 
den Schriftführer sowie den Kassenwart zu unterzeichnen. 
Stimmberechtigt sind alle Mitglieder und Ehrenmitglieder des Vereins. 
 
Außerordentliche Versammlungen können auf Beschluss des Vorstandes oder 
auf schriftlichen Antrag von mindestens einem Drittel der Mitglieder einberufen 
werden. 
 
Der erste Vorsitzende, in seinem Verhinderungsfalle dessen Vertreter, leitet 
die Mitgliederversammlung. Jede ordnungsgemäß einberufene Versammlung 
ist beschlussfähig. 
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§ 7 
Kassenprüfung 

 
Von der Mitgliederversammlung werden Kassenprüfer für die Dauer von 1-3 
Jahren gewählt. Sie haben die Pflicht und das Recht, die Kassengeschäfte 
des Vereins laufend zu überwachen und den Jahresabschluss zu prüfen. Sie 
berichten darüber in der Mitgliederversammlung und stellen den Antrag auf 
Entlastung des Kassenwartes und des Vorstandes. 

§ 8 
Wahl des Vorstandes 

 
Der Vereinsvorstand wir auf die Dauer von drei (3) Jahren gewählt. Die Wahl 
erfolgt mit einfacher Stimmenmehrheit, d.h. eine Stimme mehr als die Hälfte 
der abgegebenen, gültigen Stimmen. Die Wahl findet in schriftlicher, geheimer 
Abstimmung statt. Eine Wahl per Akklamation ist zulässig, wenn sich die 
Mehrheit der anwesenden Mitglieder dafür ausspricht. 
Eine vorherige Abberufung vor Ablauf der Amtszeit durch die 
Mitgliederversammlung ist statthaft. Eine Wiederwahl des Vorstandes ist 
zulässig. Ein Grund zur Abberufung des Vorstandes durch die 
Mitgliederversammlung ist insbesondere: grobe Pflichtverletzung oder 
Unfähigkeit zur ordnungsgemäßen Geschäftsführung. 
 
 
 

§ 9 
Satzungsänderungen 

 
Über Änderungen der Satzung beschließt die Mitgliederversammlung mit einer 
einfachen Stimmenmehrheit der erschienenen, stimmberechtigten Mitglieder. 
Stimmberechtigt für eine Satzungsänderung sind nur Mitglieder, die das 18. 
Lebensjahr vollendet haben. Die Änderungen der Satzung bedürfen in ihrer 
Wirksamkeit der Eintragung in das Vereinsregister. 
 
 
 

§ 10 
Auflösung des Vereins 

 
Die Auflösung des Vereins kann nur in einer ordentlichen 
Mitgliederversammlung bzw. in einer außerordentlichen 
Mitgliederversammlung beschlossen werden, wenn sich zwei Drittel der 
anwesenden Mitglieder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben für eine 
Auflösung des Vereins aussprechen. Die Auflösung oder Aufhebung des 
Vereins oder bei Wegfall eines bisherigen Zwecks fällt das Vermögen des 
Vereins nach Bereinigung des bestehenden Verbindlichkeiten der Gemeinde 
Beckingen zur Förderung des Angelsports der bestehenden Angelsportvereine 
in der Gemeinde Beckingen zu. Das frei werdende Vermögen soll 
ausschließlich zu Zweck verwendet werden. 
 
 
66701 Beckingen, Februar 2015 


